
 
Stadt Cottbus 

Fachbereich Stadtentwicklung 
 

 
STVV-Vorlage IV-045/14 
Anlage 3 

Fassung August 2014 
letzte Bearbeitung 05.09.2014 

 
Verfahrensstand: Satzung 

 

Begründung zur Aufhebung des  
vorhabenbezogenen Bebauungsplans  
„Stadtpromenade Cottbus, 2. Bauabschnitt Ble-
chen-Carré“ 
(Aufhebung im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB)

 



 
Begründung zur Aufhebung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

 „Stadtpromenade Cottbus, 2. Bauabschnitt Blechen-Carré“ 
 

Seite | 2 

Inhalt 

1. Einführung 

1.1. Lage des Plangebietes 
1.2. Anlass und Erfordernis der Planaufhebung  
1.3. Gegenwärtige Bestandssituation, Eigentumsverhältnisse 
1.4. Grundlage des Verfahrens  

2. Ausgangssituation 

2.1. Damaliger Anlass, Ziel und Zweck des aufzuhebenden Bebauungsplans 

3. Ziel der Aufhebung 
 

4. Planungsbindungen 

4.1. Flächennutzungsplan 
4.2. Sanierungsgebiet Modellstadt Cottbus 
4.3. Informelle Planungen 
4.4. Belange des Denkmalschutzes 

5. Berücksichtigung der Ergebnisse der Beteiligung nach 
§§ 3 und 4 BauGB 
 

6. Auswirkungen der Planung 

6.1. Künftiges Planungsrecht 
6.2. Auswirkungen auf die Umwelt 
6.3. Finanzielle Auswirkungen für die Gemeinde 

  



 
Begründung zur Aufhebung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

 „Stadtpromenade Cottbus, 2. Bauabschnitt Blechen-Carré“ 
 

Seite | 3 

1. Einführung 

1.1. Lage des Plangebietes 

Das Plangebiet liegt an der Stadtpromenade im Cottbuser Stadtzentrum im Stadtteil 
Mitte, westlich angrenzend zur Altstadt. Es umfasst eine Fläche von ca. 12.000 m2 
der Fluren 3 und 17 der Gemarkung Altstadt.  

Im Norden wird das Plangebiet begrenzt durch den Verlauf der Berliner Straße, im 
Osten durch die Straßenbahntrasse Stadtpromenade, im Westen durch die Wohn-
bebauung Stadtpromenade 10, 11 und im Süden durch das Einkaufszentrum 
Blechen-Carré (1. Bauabschnitt). 

Die räumliche Lage des Plangebietes wird auch aus der Übersichtskarte (siehe 
Deckblatt der Begründung) ersichtlich.  

Das Plangebiet der Aufhebungssatzung ist identisch mit dem Geltungsbereich des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Stadtpromenade Cottbus, 2. Bauabschnitt 
Blechen-Carré“, in Kraft getreten am 11.12.2010. 

1.2. Anlass und Erfordernis der Planaufhebung 

Die Stadt Cottbus hat für das unter Punkt 1.1 beschriebene Plangebiet den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan „Stadtpromenade Cottbus, 2. Bauabschnitt Blechen-
Carré“ aufgestellt und am 24.11.2010 als Satzung beschlossen. In Folge ist er mit 
Bekanntmachung im Amtsblatt am 11.12.2010 in Kraft getreten.  

Das geplante Vorhaben „2. Bauabschnitt Blechen-Carré“ umfasste die Erweiterung 
des direkt angrenzenden Einkaufszentrums Blechen-Carré, 1. Bauabschnitt (1.BA). 
In Abstimmung mit dem Investor wurde im vorhabenbezogenen Bebauungsplan ein 
Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Einkaufszentrum festgesetzt. Die Verkaufs-
fläche wurde auf 4.500 m2 beschränkt. Zulässig waren, auf Grundlage einer nach 
§ 12 (3a) BauGB getroffenen Festsetzung, ausschließlich Vorhaben, zu deren 
Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet hatte. 

Der Vorhabenträger, die EKZ Stadtpromenade Cottbus GmbH (nachfolgend EKZ 
genannt) verpflichtete sich im Durchführungsvertrag, bis spätestens 6 Monate nach 
Inkrafttreten der Satzung (11.06.2011) bei der Stadt Cottbus einen Bauantrag zur 
Errichtung des 2. Bauabschnitts Blechen-Carré einzureichen. Dieser Verpflichtung 
ist der Vorhabenträger nicht nachgekommen.  

In nachfolgenden Verhandlungen erklärte sich die Stadtverwaltung Cottbus bereit, 
dem Vorhabenträger eine Fristverlängerung zur Einreichung des Bauantrages ein-
zuräumen. Diese Vorgehensweise wurde durch die Stadtverordnetenversammlung 
(StVV) mit Beschluss vom 28.03.2012 zur 1. Änderung des Durchführungsvertrages 
bestätigt. Gegenstand des Änderungsvertragsentwurfes war eine Fristverlängerung 
bis August 2012. Diese Vertragsänderung wurde durch die EKZ nicht unterzeichnet.  

Mit Schreiben vom 29.04.2013 beantragte die EKZ die Änderung des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans „Stadtpromenade Cottbus, 2. Bauabschnitt Blechen-
Carré“. Daraufhin wurde eine interfraktionelle Arbeitsgruppe aus Mitgliedern der 
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StVV und Mitarbeitern der Stadtverwaltung sowie der Versorgungsunternehmen 
Lausitzer Wasser Gesellschaft GmbH (LWG) und Stadtwerke Cottbus GmbH (SWC) 
gebildet, die zusammen mit Vertretern der EKZ über die beantragte Änderung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans beriet.  

Im Ergebnis dieser Gespräche wurde durch die StVV am 12.06.2013 ein Beschluss 
über den Antrag der EKZ vom 29.04.2013 gefasst und die Stadtverwaltung beauf-
tragt, der StVV bis zum 31.07.2013 einen Beschlussvorschlag zur Änderung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans einschließlich eines angepassten Durchfüh-
rungsvertrages zuzuleiten. 

Auf Grundlage dieses Beschlusses wurden mit dem Vorhabenträger wöchentliche 
Koordinierungsberatungen durchgeführt, in deren Verlauf dezidiert Art und Umfang 
der durch die EKZ beizubringenden Unterlagen zur Änderung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes vereinbart wurden. Im Ergebnis des Arbeitsprozesses 
konnten wesentliche Teile der Beschlussvorlage abschließend fertiggestellt werden.  

Mit Schreiben vom 24.07.2013 teilte jedoch die EKZ mit, dass sie nicht in der Lage 
ist, innerhalb des durch die StVV gesteckten Zeitrahmens einen Gesamtfinanzie-
rungsnachweis für die Errichtung des 2. BA Blechen-Carré vorzulegen. Stattdessen 
schlug sie die Vereinbarung eines neuen Zeitfensters bis 31.12.2013 für dessen 
Vorlage vor.  

Während der 6. Außerordentlichen Tagung der StVV am 07.08.2013 wurden die 
Stadtverordneten über den aktuellen Stand zum 2. BA Blechen-Carré informiert. Auf 
der Basis des Beratungsergebnisses wurde durch den Oberbürgermeister und die 
EKZ eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet, in der sich der Vorhabenträger ver-
pflichtete, den Finanzierungsnachweis für die Errichtung des 2. BA bis spätestens 
zum 31.12.2013 vorzulegen. Im Gegenzug verpflichtete sich die Stadt Cottbus, „die 
Einleitung eines Aufhebungsbeschlusses des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
bis längstens zum 01.01.2014 zurückzustellen“.  

Mit Schreiben vom 18.12.2013 teilte die EKZ mit, dass Ergebnisse zur Finanzierung 
frühestens Ende März 2014 erwartet werden und weiter verhandelt werden soll. 
Damit wurde die in der gemeinsamen Erklärung enthaltene Bedingung zur Beibrin-
gung eines Finanzierungsnachweises bis spätestens 31.12.2013 nicht erfüllt.  

Mit der durch Beschluss der StVV vom 29.01.2014 erfolgten Einleitung des Aufhe-
bungsverfahrens des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird die Stadt Cottbus 
einer Forderung des Baugesetzbuches (BauGB) gerecht. Gemäß § 12 (6) Bauge-
setzbuch soll die Gemeinde den vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufheben, 
wenn der Vorhaben- und Erschließungsplan nicht innerhalb der vereinbarten Frist 
durchgeführt wird. 

1.3. Gegenwärtige Bestandssituation, Eigentumsverhältnisse 

Der Geltungsbereich der Aufhebungssatzung liegt innerhalb des in der modernen 
Formensprache der 70er Jahre errichteten neuen Stadtzentrums der Stadt Cottbus. 
Dieses zwischen Karl-Liebknecht-Straße und Berliner Straße befindliche Ensemble 
grenzt direkt westlich an die Altstadt an. Neben mehreren in Plattenbauweise errich-
teten Wohngebäuden bestand die Bebauung im Wesentlichen aus einem 
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Warenhaus, einer Eisbar, einer Buchhandlung und mehreren ebenfalls in Platten-
bauweise errichteten Pavillons (siehe Kapitel 4.4 Denkmalschutz), die vor allem 
Einzelhandelsnutzungen beherbergten. Das Areal war weitläufig unterkellert und 
verfügte im Untergeschoss unter anderem über eine Diskothek und Bowlingbahn. 

Seit dem Jahr 2005/06 hat sich das Erscheinungsbild dieses Stadtraumes deutlich 
verändert. Der südliche Bereich wurde vollkommen überformt. Weite Teile des 
ehemals großzügig dimensionierten öffentlichen Raumes wurden mit dem Einkaufs-
zentrum Blechen-Carré (1. Bauabschnitt) überbaut. Zu diesem Zweck wurden die 
Eisbar und eine über die Gleisanlagen der Straßenbahn führende Fußgängerbrücke 
abgebrochen. 

Mit der Planung zur Errichtung des 2. Bauabschnitts wurden im Jahr 2011 auch die 
im nördlichen Bereich aufstehenden Pavillons abgebrochen. Hier sollte der zweige-
schossig geplante Erweiterungsbau des Blechen-Carré entstehen. 

Allerdings wurden die Abbrucharbeiten nicht vollständig durchgeführt. Bisher erfolg-
te der Rückbau nur oberirdisch. Das Kellergeschoss wurde einschließlich 
Kellerdecke nicht abgebrochen. Da die Außenwände des Untergeschosses für den 
Neubau des Einkaufzentrums nachgenutzt werden sollten und konstruktive Zusam-
menhänge zwischen dem Abbruch der Kellerdecke und der Standsicherheit der 
angrenzenden Wohnbebauung nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde die 
Baustelle im Sommer 2011 lediglich gesichert und mit einem Bauzaun versehen.  

Eigentümerin des brach liegenden Baugrundstückes ist die EKZ Stadtpromenade 
Cottbus GmbH, die gleichzeitig Vorhabenträger des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans ist. 

Eigentümerin der innerhalb des Geltungsbereiches befindlichen Verkehrs- und 
Grünflächen ist die Stadt Cottbus. 

1.4. Grundlage des Verfahrens  

Grundlage für die Durchführung des Verfahrens ist das BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548). 

§ 1 (8) BauGB regelt, dass die Vorschriften über die Aufstellung von Bebauungsplä-
nen auch für ihre Aufhebung gelten.  

Dieses Verfahren wird als vereinfachtes Verfahren nach § 13 BauGB durchge-
führt, da die im § 12 Abs. 6 BauGB genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Die im 
Durchführungsvertrag vereinbarte Frist ist seit 2 1/2 Jahren abgelaufen.  

Von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und 
der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde unter Anwendung des § 13 Abs. 2 
Nr. 1 BauGB abgesehen. 

Im Rahmen dieses Planverfahrens wurden folgende Verfahrensschritte durchge-
führt: 

• Einleitungsbeschluss über die Aufhebung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans vom 29.01.2014 (Beschluss-Nr. IV-002-55/14) 
(bekannt gemacht im Amtsblatt für die Stadt Cottbus vom 22.03.2014 
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• Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) vom 07.07.2014 - bis 07.08.2014 

(bekannt gemacht im Amtsblatt für die Stadt Cottbus vom 28.06.2014) 
 

• Förmliche Beteiligung der Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belan-
ge (§ 4 Abs. 2 BauGB) 
(beteiligt mit Schreiben vom 20.06.2014 bzw. 24.06.2014) 
 

2. Ausgangssituation 

2.1. Damaliger Anlass, Ziel und Zweck des aufzuhebenden Bebauungsplans 

Das Plangebiet liegt vollständig innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans Nr. M/4/45 „City-Galerie Stadtpromenade Cottbus“.  

Vordergründige Zielstellung dieses seit dem 24.05.2003 rechtskräftigen Bebau-
ungsplans ist die Stärkung des Stadtzentrums und die damit verbundene Erhöhung 
der Anziehungskraft der Cottbuser Innenstadt. Dem damals bestehenden Defizit an 
Handels- und Dienstleistungseinrichtungen sollte mit höherer Angebotsdichte, ge-
steigerter Aufenthalts- und Lebensqualität sowie Erlebnisvielfalt begegnet werden. 

Gleichzeitig sollte die dringend erforderliche Vernetzung der Altstadt mit dem Be-
reich Stadtpromenade in gestalterischer und funktioneller Hinsicht hergestellt, die 
öffentlichen Räume aufgewertet und die Grünstruktur erweitert werden. 

Der Bebauungsplan enthält zur Umsetzung der planerischen Vorgaben Festsetzun-
gen zur Errichtung eines sonstigen Sondergebietes Einkaufszentrum. Darüber 
hinaus setzt er zwei Kern- (MK 1 und MK 2) und zwei Mischgebiete (MI 1 und MI 2) 
vordergründig zur Bestandssicherung fest.  

Das Kerngebiet 1 (MK 1) umfasst das Grundstück eines Warenhauses (Galeria 
Kaufhof), das dort bereits seit DDR-Zeiten besteht. Kerngebiet 2 (MK 2) erstreckt 
sich auf das Areal zwischen der Straßenbahntrasse Stadtpromenade und der 
Spremberger Straße, das großteils mit altstadttypischen Wohn- und Geschäftshäu-
sern und ergänzend mit Gebäuden der DDR-Zeit bebaut ist. 

Die im Geltungsbereich in Plattenbauweise errichteten Wohngebäude mit Ge-
schäftsunterlagerungen wurden als Mischgebiete MI 1 (Wohnscheibe 
Stadtpromenade 10 - 12) und Mischgebiet MI 2 (Punkthochhaus Stadtpromenade 6) 
festgesetzt. 

Das festgesetzte Sondergebiet ist unterteilt in vier Teilgebiete (SO 1.1 bis SO 1.4). 
Im Bereich der südlich gelegenen SO 1.1 und 1.2 wurde zwischenzeitlich der erste 
Bauabschnitt des Blechen-Carré realisiert. Nördlich daran grenzen die SO 1.3 (Ost-
seite) und SO 1.4 (Westseite) an. Im SO 1.4 orientierte sich die Festsetzung zum 
Maß der Nutzung am damaligen, unter Denkmalschutz stehenden Gebäudebe-
stand. Um das Ensemble vor Überformung zu schützen, wurden entlang der 
Außenwände der aus den 70er Jahren stammenden Pavillonbebauung zeichnerisch 
Baulinien festgesetzt. Mit dieser Festsetzung sollte sichergestellt werden, dass bei 
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möglichem Umbau, Abriss oder baulichem Ersatz die städtebauliche Figur aufrecht-
erhalten wird.  

Im östlichen angrenzenden SO 1.3 sind bauliche Anlagen ausschließlich im Unter-
geschoss zulässig. Diese Festsetzung zielte ebenfalls auf die Sicherung des 
Bestandes ab. Ebenerdig sollte ein offen gestalteter Vorplatz entstehen. 

Die mit der Festsetzung der Sondergebiete SO 1.3 und 1.4 verfolgte Zielrichtung 
konnte jedoch nicht umgesetzt werden. Es hatte sich herausgestellt, dass die Pavil-
lonbebauung nicht mehr wirtschaftlich genutzt werden konnte. Die bestehende 
Kubatur ließ sich nicht an die Anforderungen des Einzelhandels anpassen. Zuneh-
mender Leerstand führte zu einem städtebaulichen Missstand, in dessen Folge die 
Aufrechterhaltung bzw. Änderung der Planungsziele zu prüfen war. 

Der damalige Eigentümer der Pavillons, die Treuhand Liegenschaftsgesellschaft 
mbH veräußerte das Grundstück im Jahr 2006 an den Investor des Blechen-Carré, 
der beabsichtigte, das Einkaufszentrum zu erweitern. Diese Absicht wurde von der 
Stadt Cottbus mitgetragen, da das planerische Ziel der Stadt weiterhin in einer Stär-
kung der Innenstadtfunktion im Sinne des Zentrenmodells der Stadt Cottbus lag und 
gleichzeitig die aus dem zunehmenden Verfall der nicht mehr marktfähigen Han-
delsbebauung (Pavillons) resultierenden städtebaulichen Missstände beseitigt 
werden sollten. 

Im Juni 2008 wurde ein Einleitungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. M/4/45 „City-Galerie Stadtpromenade Cottbus“ gefasst. Da sich das Änderungs-
verfahren auf den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans erstreckte, 
gestaltete sich der Planungsprozess zeitaufwendig. Um möglichst kurzfristig und 
ohne weitere Abhängigkeiten Baurecht für die Erweiterung des Einkaufszentrums zu 
erhalten, wurde im Jahr 2009, statt das Änderungsverfahren fortzuführen, die Auf-
stellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Stadtpromenade Cottbus, 2. 
Bauabschnitt Blechen-Carré“ beschlossen. Seit seinem Inkrafttreten am 11.12.2010 
überlagert und ersetzt er in seinem Geltungsbereich den bestehenden Bebauungs-
plan Nr. M/4/45 „City-Galerie Stadtpromenade Cottbus“. Zu den somit modifizierten 
städtebaulichen Zielstellungen,  darauf basierenden planungsrechtlichen Festset-
zungen  und weiteren Inhalt wird auf den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
verwiesen. 

3. Ziel der Aufhebung 

Ziel der Aufstellung der Aufhebungssatzung ist die Aufhebung des sich aus der Sat-
zung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Stadtpromenade Cottbus, 
2. Bauabschnitt Blechen-Carré“ ergebenden, speziell für das vom Vorhabenträger 
geplante Bauvorhaben erlassenen Planungsrechts in Verbindung mit den aus dem 
zugehörigen Durchführungsvertrag resultierenden Umsetzungsverpflichtungen.  

Mit der Aufstellung der Aufhebungssatzung wird den Anforderungen des § 12 (6) 
BauGB entsprochen. Der Vorhabenträger war nicht in der Lage, das Vorhaben in 
der im Durchführungsvertrag vereinbarten Frist umzusetzen. 
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4. Planungsbindungen 

4.1. Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Cottbus aus dem Jahr 2003 stellt das 
Plangebiet im Wesentlichen als gemischte Baufläche dar. Entlang der Straßenbahn-
linie ist eine öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage 
dargestellt.  

4.2. Sanierungsgebiet Modellstadt Cottbus (Stand 2012) 

In der 6. Fortschreibung der Rahmenplanung zum Sanierungsgebiet mit Stand 2012 
wird auf der Grundlage des vorhabenbezogenen Bebauungsplans von der Erweite-
rung des Blechen-Carré ausgegangen. Damit verbunden ist als weitere Zielstellung 
die Aufwertung des umgebenden Fußgängerbereiches mit Berliner Platz, Stadtfo-
rum und Stadtpromenade. 

4.3. Informelle Planungen 

Stadtumbaustrategiekonzept Cottbus 2020 / Integriertes Stadtentwicklungskonzept 
(Stand 2010) 

In der 2. Fortschreibung des Stadtumbaukonzeptes als Bestandteil des Integrierten 
Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK) liegt einer der Schwerpunkte auf der Entwick-
lung der Innenstadt und hier vorrangig in der Beseitigung von Defiziten, die durch 
Brachflächen und Unternutzungen in exponierten Lagen bestehen sowie in der Auf-
wertung des öffentlichen Raums mit Stabilisierung der städtebaulich qualitativen 
Stadtstrukturen, hier insbesondere der Denkmalbereiche.  

Aufgrund der Vielschichtigkeit sind planerische Betrachtungen der Einzelbereiche 
und die Fortführung der Sanierungsplanung von entscheidender Bedeutung. Das 
Plangebiet liegt innerhalb des Sanierungsgebietes Modellstadt Cottbus.  

Urbane Vielfalt, Funktionalität und Attraktivität sind die bestimmenden Ziele für die 
weitere Innenstadtentwicklung. Daraus leiten sich die Entwicklungs- und Hand-
lungsbedarfe als Maßnahmenschwerpunkte ab. Dabei wird die Entwicklung des 
Bereichs Stadtpromenade zwischen 1. Bauabschnitt Blechen-Carré und dem Berli-
ner Platz einschließlich der Neugestaltung des öffentlichen Freiraums als wichtiges 
Einzelprojekt betrachtet. 
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Konzept zur Einzelhandels- und Zentrenentwicklung der Stadt Cottbus (Stand 2008) 

Das Konzept zur Einzelhandels- und Zentrenentwicklung von 2008 formuliert Ziel-
setzungen und Handlungsempfehlungen für die gesamtstädtische Verteilung, 
Größenordnung und Branchenstruktur von Einzelhandelsangeboten. Im Fokus der 
Untersuchung steht die Innenstadt als Zentrum und wichtigster Anziehungspunkt 
der Stadt Cottbus. In dem Konzept wurde festgestellt, dass die Ausstrahlungskraft 
des Cottbuser Einzelhandels in der Innenstadt (noch) nicht den Anforderungen ei-
nes Oberzentrums entspricht; hier wurde auf das Fehlen vor allem von wichtigen 
Magneten aus den Branchen Bekleidung, Unterhaltungselektronik und Lebensmit-
teln verwiesen.  

Mit dem 2008 eröffneten Einkaufszentrum Blechen Carré wurde bereits ein wesent-
licher Beitrag zur Attraktivierung der Innenstadt geleistet. Weiterhin gingen die 
Gutachter davon aus, dass mit der Realisierung des zweiten Bauabschnitts und 
entsprechender Einbindung von Magnetanbietern mit regionaler Ausstrahlungskraft 
die regionale Anziehungskraft der Cottbuser Innenstadt noch einmal deutlich ver-
stärkt worden wäre. 

Zudem sahen die Gutachter die mit der Errichtung des 2. BA Blechen-Carré einher-
gehende räumliche und funktionale Verknüpfung der innerstädtischen 
Haupteinkaufsbereiche Galeria Kaufhof, Blechen-Carré, Spremberger Straße und 
Spreegalerie als weiteren positiven Entwicklungsimpuls an. 

4.4. Belange des Denkmalschutzes 

Der Geltungsbereich der Aufhebungssatzung liegt innerhalb des aus DDR-Zeiten 
stammenden Bauensembles Stadtpromenade. Die in den 70er Jahren errichtete 
Bebauung steht als Denkmalensemble (Gruppe von Einzeldenkmalen) unter Schutz. 

Das Denkmal ist laut Schreiben des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmal-
pflege und Archäologisches Landesmuseum vom 28.07.2014 unter der folgenden 
Bezeichnung in der Denkmalliste des Landes Brandenburg eingetragen: 

Cottbus Stadtpromenade  

Warenhaus einschließlich Fußgängerterrassen und Innenwandbild „Cottbus im Jahr 
1730“, Stadthalle einschließlich der Treppenanlage mit Springbrunnen, Wohnschei-
be, Punkthaus Am Turm, Punkthaus Berliner Platz mit Betonrelief „Geschichte der 
Arbeiterbewegung“, Gaststätte „Am Stadttor“ mit Wandmosaik „Cottbuser Bauern-
markt“, Volksbuchhandel sowie Straßenverkehrsfunktionsgebäude des ehemaligen 
neuen Stadtzentrums „Stadtpromenade“. (ID Nr. 09100018) 
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5. Berücksichtigung der Ergebnisse der Beteiligung nach 
§§ 3 und 4 BauGB 

Die im Rahmen des Beteiligungsverfahrens nach § 3 Abs. 2 BauGB (Öffentliche . 
Auslegung des Entwurfes zur Aufhebung des Vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes) bzw. nach § 4 Abs. 2 BauGB (förmliche Beteiligung der Behörden und Träger 
öffentlicher Belange) eingegangenen Anregungen und Hinweise wurden geprüft und 
in die Abwägung eingestellt, soweit deren Inhalt für die Fortführung und den Ab-
schluss des Verfahrens abwägungsrelevant war und auf die Auswirkungen der 
Planaufhebung in rechtlicher und finanzieller Hinsicht Bezug genommen wurde.  

Allen im Rahmen der Beteiligung der Behörden sowie von der Verwaltung abgege-
benen Stellungnahmen (ausgenommen die Stellungnahme der IHK)  ist eine 
grundsätzliche Zustimmung zur Aufhebung des Vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes zu entnehmen. 

Aufgrund der zum Entwurf der Aufhebungssatzung abgegebenen Hinweise aus dem 
gesamten Beteiligungsverfahren wurden folgende Stellungnahmen in die Abwägung 
eingestellt:  

- Industrie- und Handelskammer Cottbus (IHK) 

- Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum 

( BLDAM) 

- Lausitzer Wasser GmbH  Co.KG (LWG) 

- Fachbereich Grün und Verkehrsflächen der Stadtverwaltung Cottbus 

 

Dazu wurden im Rahmen der Abwägung folgende Wertungen vorgenommen: 

IHK: 

Die IHK hat in ihrer Stellungnahme  Hinweise gegen die Aufhebung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes zum jetzigen Zeitpunkt vorgetragen und um Prüfung 
einer nochmaligen Verlängerung der Durchführungsfrist (bis 01.01.2015) gebeten. 
Im Weiteren tritt die IHK für eine Aufrechterhaltung der planungsrechtlichen Rah-
menbedingungen für eine nachhaltige städtebauliche und wirtschaftliche Stärkung 
und Aufwertung des Standortes ein. 

In zusammenfassender Bewertung dieser Interessen wird eingeschätzt, dass die 
grundsätzlichen Interessen der Unternehmen an einer städtebaulich und wirtschaft-
lich angemessenen Entwicklung des Stadtzentrums auch nach Aufhebung des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gewahrt bleiben.  

Die mit dem wiederauflebenden Bebauungsplan „City-Galerie Stadtpromenade 
Cottbus“ geschaffenen Baurechte dienen grundsätzlich den allgemeinen Zielstellun-
gen der Stärkung der Innenstadt als Handels- und Dienstleistungszentrum.  

Mit dem bisherigen Vorhabenträger (EKZ Stadtpromenade Cottbus GmbH) oder 
einem neuen Eigentümer des Baugrundstückes in der Stadtpromenade kann im 
begründeten Interesse über das Erfordernis zur Anpassung/Änderung des beste-
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henden Planungsrechtes entschieden werden. Der Vorhabenträger  und der am 
07.08.2014 vorgestellte potentielle Erwerber haben die Stadt bisher nicht mit belast-
baren Informationen/ Unterlagen und Nachweisen ausgestattet, die es rechtfertigen 
würden, eine nochmalige Fristverlängerung und Aussetzung des Aufhebungsverfah-
rens zu begründen. Das Schreiben der CBC-Projekt-GmbH vom 28.08.2014 liefert 
diesbezüglich keine neuen Informationen. 

Insofern wird der Vorschlag der IHK zur Aussetzung des Verfahrens zur Kenntnis 
genommen.  

Der Belang ist aber nach Würdigung der dargelegten Sach- und Rechtslage gegen-
über dem öffentlichen Interesse an der Rechtsklarheit und zur Vermeidung einer 
weiteren Missstandsverfestigung am Standort unter Bezugnahme auf die Sachver-
haltsvoraussetzungen des § 12 Abs. 6 BauGB  zurückzustellen. 

 

BLDAM 

Entsprechend der Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäo-
logisches Landesmuseum, Abt. Bau- und Kunstdenkmalpflege vom 28.07.2014 ist in 
der Begründung die Bezeichnung des Denkmals „Cottbus Stadtpromenade“  korri-
giert worden.  

 

LWG 

Die LWG trägt als maßgeblichen Belang vor, dass auch nach Aufhebung des Vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes eine Überlagerung/ Überbauung der im 
Plangebiet vorhandenen Leitungen und Anlagen der LWG auszuschließen ist. Die 
geplanten Trassenverläufe für den umzuverlegenden Mischwasserkanal (MWK) und 
Teilabschnitt des Regenwasserkanals sind außerhalb des bisherigen Baufeldes für 
den 2. BA Blechen-Carré zwingend zu berücksichtigen. 

Dem Belang der LWG kann aufgrund der auch nach Aufhebung des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes fortbestehenden eigentums- und planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Neutrassierung der Kanäle im öffentlichen Raum entspro-
chen werden.  

Die Umsetzung dieser Erschließungsmaßnahme (Umverlegung des MWK), geht für 
die Stadt / LWG infolge der Aufhebung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
und der Durchführungsverpflichtungen des Vorhabenträgers (Tragung eines Finan-
zierungsanteils von 200.000 Euro an den Umverlegungskosten) mit erhöhten 
Planungs- und Investitionskosten einher, die entsprechend in die Haushaltplanun-
gen einzustellen sind.     

 

Stellungnahmen der Verwaltung 

Auf Grund der Stellungnahme des Fachbereiches Grün- und Verkehrsflächen vom  
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29.07.2014 sind unter Abschnitt 6.3 Finanzielle Auswirkungen für die Gemeinde 
inhaltliche Ergänzungen der Begründung vorgenommen worden.  

Bezüglich der ausführlichen Wertungen der Stellungnahmen wird auf das Abwä-
gungsprotokoll verwiesen. 

Das Erfordernis der Erhaltung der Satzung über den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan begründet sich aus den abgegebenen Stellungnahmen nicht. 

 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung sind vier Stellungnahmen eingegangen, 
darunter die Stellungnahme der GWC GmbH als betroffener Nachbar und die Stel-
lungnahme von 2 Bürgern/innen. Die Stellungnahmen der Bürgerschaft enthalten 
eine Zustimmung zur Aufhebung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes.  

Die CBC-Projekt-GmbH wendet sich in ihrer Stellungnahme vom 28.08.2014 (eingegangen am 
01.09.2014) gegen die Aufhebung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Stadtpromenade 
Cottbus, 2. BA Blechen-Carré. Die CBC-Projekt-GmbH ist ebenso wie die EKZ-Stadtpromenade 
Cottbus GmbH ein Unternehmen der GEPRO Bau Gesellschaft für Projektentwicklung und 
schlüsselfertiges Bauen mbH. Die Geschäftsführer der einzelnen Gesellschaften sind identisch. 
Während die EKZ Stadtpromenade Cottbus GmbH die Errichtung des 2. BA Blechen-Carré be-
treibt, ist die CBC-Projekt-GmbH Eigentümerin und Betreiberin des 1. BA Blechen-Carré. 

Die Stellungnahme der CBC-Projekt-GmbH wurde in den Abwägungsvorgang eingestellt. 

Im Ergebnis der Bewertung der Stellungnahme wurden keine privaten Belange vorgebracht, die 
eine Verzögerung bzw. den Abbruch des Aufhebungsverfahrens rechtfertigen. 

 

Private und öffentliche Belange stehen somit der Herbeiführung der Entscheidung 
über die Aufhebungssatzung nicht entgegen.  
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6. Auswirkungen der Aufhebung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans 

6.1. Künftiges Planungsrecht 

In Kapitel 2.1 wurde bereits erläutert, dass der Geltungsbereich des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans „Stadtpromenade Cottbus, 2. BA Blechen-Carré“ vollständig 
innerhalb des Geltungsbereichs des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. M/4/45 
„City-Galerie Stadtpromenade Cottbus“ liegt.  

Damit überlagerten die Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
die Festsetzungen des zuvor aufgestellten Bebauungsplans und traten an ihre Stel-
le. Für die planungsrechtliche Beurteilung zur Zulässigkeit von Bauvorhaben im 
Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans waren damit aus-
schließlich die Festsetzungen desselben maßgeblich. 

Mit der Bekanntmachung der Satzung über die Aufhebung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans erlischt das mit diesem begründete Planungsrecht. Die Festset-
zungen des Bebauungsplans „City-Galerie Stadtpromenade Cottbus“ treten an 
dessen Stelle. 

Damit werden die Festsetzungen der Sondergebiete SO 1.3 und SO 1.4 maßgeblich 
für die planungsrechtliche Zulässigkeit von Bauvorhaben.  

Zulässige Art der Nutzung 

Im SO 1.3 sind ausschließlich im Untergeschoss folgende Nutzungen zulässig: 

 Einzelhandelsbetriebe, Dienstleistungsbetriebe und Schank- und Speisewirt-
schaften in Form eines Einkaufszentrums 

Eine vollständige Auflistung der zulässigen Branchen/Sortimente kann der im An-
hang dieser Begründung beigefügten Kopie des Bebauungsplans „City-Galerie 
Stadtpromenade Cottbus“ entnommen werden. 

Die im SO 1.3 zulässige Verkaufsfläche (VF) errechnet sich aus der Differenz der in 
den SO 1.1 bis SO 1.3 insgesamt zulässigen VF von 20.000 m2 und der in den SO 
1.1 und SO 1.2 (1. Bauabschnitt Blechen-Carré) realisierten VF. 

Im SO 1.4 sind folgende Nutzungen zulässig: 

 Einzelhandelsbetriebe, Dienstleistungsbetriebe, Schank- und Speisewirt-
schaften 

 Vergnügungsstätten, mit Ausnahme von: 
- Spielhallen sowie Sexanimier- und Sexdarbietungsbetrieben 

Zulässiges Maß der Nutzung, Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 

Im SO 1.3 ist Bebauung ausschließlich im 1. Untergeschoss zulässig. Festgesetzt 
wurde eine Grundflächenzahl von 1,0 bei geschlossener Bauweise. 

Im SO 1.4 ist Bebauung mit maximal 1 Vollgeschoss zulässig. Die Grundflächenzahl 
wurde ebenfalls mit 1,0 bei allerdings offener Bauweise festgesetzt.  
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Damit darf die gesamte Grundfläche des Baugrundstückes von baulichen Anlagen 
überdeckt werden. Eine Einschränkung ergibt sich jedoch aus der Festsetzung zur 
überbaubaren Grundstücksfläche. 

Die überbaubare Grundstücksfläche wurde mittels Baulinien festgesetzt. Damit 
müssen die Außenwände der Gebäude auf dieser Baulinie errichtet werden. Außer-
halb der Baulinien sind ausschließlich Nebenanlagen zulässig. 

Durch die Festsetzung der Baulinien wird die zulässige Bebauung stark eingegrenzt. 
Sie beschränkt sich auf 6 einzeln stehende, eingeschossige Gebäude mit Grundflä-
chen von 100 bis 500 m2, die mit Nebenanlagen (z.B. Vordächern) versehen bzw. 
verbunden werden dürfen. 

6.2. Auswirkungen auf die Umwelt 

Wie bereits in Kapitel 1.4 dargelegt, wird die Aufhebung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB durchgeführt. Ge-
mäß § 13 (3) BauGB wird im vereinfachten Verfahren von der Umweltprüfung nach 
§ 2 (4) und vom Umweltbericht nach § 2a sowie von der Angabe, welche Arten um-
weltbezogener Informationen verfügbar sind, abgesehen. 

Auch ohne förmliche Umweltprüfung sind die wesentlichen Auswirkungen der Auf-
hebung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes auf die Umwelt zu ermitteln und 
die ermittelten wesentlichen Umweltauswirkungen in der Begründung zur Aufhe-
bung des Vorhaben- und Erschließungsplanes darzulegen (§ 2a Nr. 1 BauGB). 

Im Ergebnis einer überschlägigen Prüfung wird eingeschätzt, dass durch die Aufhe-
bung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans keine Umweltbelange zu 
berücksichtigen wären, die voraussichtlich erhebliche Auswirkungen haben könnten 
und mit denen man sich deshalb in der Abwägung und im Rahmen des Planverfah-
rens vertiefend beschäftigen müsste. 

Aus dem nach der Aufhebung des vorhabenbezogenen Bebauungsplan bestehen-
den Planungsrecht ergeben sich aufgrund der vorstehend beschriebenen 
Festsetzungen tendenziell geringere Auswirkungen auf die Umweltbelange. 

6.3. Finanzielle Auswirkungen für die Gemeinde 

Gemäß § 12 Abs. 6 BauGB können aus der Aufhebung des Bebauungsplanes An-
sprüche des Vorhabenträgers gegen die Gemeinde nicht geltend gemacht werden. 
Aus dem nach der Aufhebung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans bestehen-
den Planungsrecht resultieren aufgrund der vorstehend beschriebenen 
Festsetzungen tendenziell keine höheren Kosten für die Stadt Cottbus. 

Der Grundstückseigentümer verfügt nach der Aufhebung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans über die gleichen Baurechte wie vor dessen Erlass, da dieser aus-
schließlich für sein beabsichtigtes spezielles, in der Folge aber nicht realisiertes 
Bauvorhaben erforderlich war. 

Auf der Grundlage des § 12 Abs. 1 BauGB sind im Durchführungsvertrag u.a. die 
Herstellung der Erschließungsanlagen im Vertragsgebiet geregelt. Der Vorhaben-
träger verpflichtete sich zur Herstellung der öffentlichen Verkehrsanlagen (Wege 
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und Plätze), einschließlich der Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Stadt-
möblierung sowie Herstellung von Begleitgrün und öffentlichen Grünanlagen. Da mit 
dem Verfahren zur Aufhebung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes der 
Durchführungsvertrag ebenfalls aufgehoben wird, sind die im Zuge der Umsetzung 
des Vorhabens geplanten bzw. bis dahin zurückgestellt gewesenen Maßnahmen, 
der technischen und verkehrlichen Erschließung durch die Stadt Cottbus zu erbrin-
gen. Für die Umsetzung der Maßnahmen, die nach Dringlichkeit erfolgen, sind Mittel 
im Haushalt der Stadt Cottbus einzustellen.  

Hinsichtlich Umfangs der zusätzlichen Kosten für die Stadt Cottbus ist zunächst von 
dem Leistungsumfang von Erschließungsmaßnahmen auszugehen, den der Vorha-
benträger auf Grundlage des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und 
Durchführungsvertrages (v. 24.11. 2010) der Stadt vertraglich zugesichert hat:  
Danach hatte der Vorhabenträger gemäß Durchführungsvertrag sich zu einem ver-
traglich vereinbarten Leistungsumfang  in Höhe der voraussichtlichen Baukosten 
verpflichtet, die mit einer Bürgschaft in Höhe von  250.000 € gesichert werden soll-
ten. 
Nach aktueller überschläglicher Schätzung belaufen sich jedoch die Gesamtkosten 
für die Herstellung der Erschließungsflächen (Instandsetzung der Verkehrsflächen 
östlich der Stadtpromenade 10-12, der Herstellung des Geh- und Radweges entlang 
der Straßenbahn einschließlich Begrünung sowie die Herstellung der Verkehrsan-
bindung an die Berliner Straße) auf ca. 380.000 €, wovon nach bisheriger 
Absprache ca. 50.000 € durch die GWC für die Hälfte des Gehwegbereiches an der 
Wohnscheibe übernommen werden sollten..  
Bezug nehmend auf die Kosten für die Umverlegung des  Mischwassersammlers 
hatte der Vorhabenträger sich zur Übernahme von Kosten in Höhe von 200.000 € 
vertraglich verpflichtet. 
 

Mit Aufhebung der Leistungsverpflichtungen des Vorhabenträgers hat die Stadt 
Cottbus für die Herstellung bzw. Aufwertung der öffentlichen Erschließungsanlagen 
im Bereich der Stadtpromenade (Kanalnetz und Verkehrs- und Grünflächen) mit 
Voraussichtlichen Mehraufwendungen in Höhe von ca. 530.000 - 580.000 € zu 
rechnen. 
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Anhang 
 

Bebauungsplan Nr. M/4/45 „City-Galerie Stadtpromenade Cottbus“ 

Kopie der Plansatzung (zur besseren Lesbarkeit in 4 Seiten aufgeteilt) 










